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2022/035 Bebauungsplan Nr. E 10/6 – Nierenberger Straße / Ost - ; 
                hier: Inkraftsetzung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
 

 

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. E 10/6 – Nierenberger Straße / Ost - mit der Begründung gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachstehenden Planskizze 
gekennzeichnet. 
 

 
 
Der Bebauungsplan Nr. E 10/6 liegt mit seiner Begründung im Rathaus der Stadt Emmerich 
am Rhein, Geistmarkt 1, Fachbereich 5 -Stadtentwicklung-, Zimmer 216 während der 
Sprechzeiten (montags bis mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht aus. Über den Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung ergänzend in das Internet unter 
https://www.emmerich.de/de/inhalt/bebauungsplaene/ sowie im zentralen Internetportal des 
Landes NRW unter www.uvp.nrw.de zugänglich gemacht. 
 
Hinweise: 
 
1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
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2) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden  

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes 
und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 5 -Stadtentwicklung-, 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 

 
3) Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss vom 22.02.2022 des Rates der Stadt Emmerich am Rhein wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. E 10/6 – 
Nierenberger Straße / Ost - in Kraft. 
 
 
 
Emmerich am Rhein, 18.03.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Peter Hinze 
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2022/036 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Mamia Bouguetof 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 09.02.2022   Aktenzeichen:  00092562360 
 
An 
Frau 
Mamia Bouguetof 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Karpergracht 18 
NL – 6642 EN Beuningen Gld 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 01. April 2022 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/037 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Mamia Bouguetof 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 07.02.2022   Aktenzeichen:  00092594858 
 
An 
Frau 
Mamia Bouguetof 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Karpergracht 18 
NL – 6642 EN Beuningen Gld 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 01. April 2022 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/038 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Mercedesz Agnes Csonka 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 26.01.2022   Aktenzeichen:  00091520770 
 
An 
Frau 
Mercedesz Agnes Csonka 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Radi ut 23 
H-2600 Vac Külso 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 01. April 2022 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
  



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 11 – Jahrgang 2022 – vom 14. April 2022 
 

 
 

- 7 - 
 
 
 

 
2022/039 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Abdelali Moutaouakil 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 20.12.2021   Aktenzeichen:  00091523000 
 
An 
Herr 
Abdelali Moutaouakil 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Javalaan 83 
NL – 6712 AS Ede 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 04. April 2022 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/040 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Catharina Roth 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 09.02.2022   Aktenzeichen:  00092598225 
 
An 
Frau 
Catharina Roth 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Voorstsestraat 50 /45 
NL – 7071 PK Ulft 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 01. April 2022 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/041 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Joanna Anita Surowka 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 03.01.2022   Aktenzeichen:  00092584909 
 
An 
Frau 
Joanna Anita Surowka 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Kokotow 639 
PL-32-002 Kokotow 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 04. April 2022 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/042 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und  
                die Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 
 

 
I. Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der  

 
Stadt Emmerich am Rhein  

 
werden in der Zeit vom 25. bis 29. April 2022 (20.-16.Tag vor der Wahl)  
 
im Rathaus, Geistmarkt 1, Fachbereich 1 –Zentrale Dienste-, Raum 129 
 

Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr; 
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie 
Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat.  

 
II. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 

Einsichtsfrist, 
 

spätestens am 29. April 2022 bis 12.30 Uhr, beim Bürgermeister der Stadt Emmerich 
am Rhein 
 

 
 Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 

 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.  

 
III. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 24. April 2022 eine Wahlbenachrichtigung. 
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Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht 
nicht ausüben kann.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.  

 
IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
 

55 Kleve II 
 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.  

 
V. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

1. Jede/r in das Wahlverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
2. Ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist 

gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 29. April 2022) versäumt hat, 
b) er/sie aus einem nicht von ihm/ihr zu vertretenden Grund nicht in das 

Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist, 
c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 

Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich 
herausstellt. 

 
VI. Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der 

Wahl, 13. Mai 2022, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahlbüro) mündlich oder schriftlich 
beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, 
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als 
gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht 
entgegengenommen werden. Ein/e Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage 
vor der Wahl (14. Mai 2022), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  
 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) 
angegebenen Voraussetzungen den Antrag noch am Wahltag (15. Mai 2022 bis 15.00 
Uhr stellen.  
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.  

 
VII. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte zugleich  

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
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- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeisters versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem Bürgermeister vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung 
an der Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von dem/der Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 30 Abs. 1 Nr. 4a LWahlO). Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den 
besonderen amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den 
unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den besonderen 
Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag (15. Mai 2022) bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird von der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem 
Merkblatt für die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu 
entnehmen. 
 

 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 11. April 2022 
 
 
gez. 
Peter Hinze 
Bürgermeister  
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2022/043 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Gabriel Sandru 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 21.02.2022   Aktenzeichen:  00092596168 
 
An 
Herr  
Gabriel Sandru 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Com. Brosteni sat 
RO-627052 Com Brosteni sat. Pitulusa Vrancea 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 08. April 2022 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/044 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Roelof van Silfhout 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 09.02.2022   Aktenzeichen:  00092597806 
 
An 
Herr  
Roelof van Silfhout 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Avercampstraat 13 
NL-6717 NA Ede 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt 
oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 08. April 2022 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/046 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Mamia Bouguetof 
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